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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 1 4 1 / 2 0 2 1 / B V    
Datum: 

10.05.2021 

Federführung: 

Dezernat V, Amt für Digitales und Informationsverarbeitung 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der 
Komm.One zur Regelung grundlegender 
Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur Beschluss-
empfehlung: 

Handzeichen: 

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

16.06.2021 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 24.06.2021 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 28. Juni 2021 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

1. Der Haupt- und Finanzausschuss und der Gemeinderat nehmen den Sachverhalt zur Än-
derung der neuen Benutzungsordnung und die damit verbundene Umstellung der beste-
henden rechtlichen Regelwerke für die Begründung und Ausgestaltung der Benutzungs-
verhältnisse mit der Komm.ONE zu einem einheitlichen Standard zur Kenntnis. Der Anpas-
sung der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der mit der Komm.ONE bestehenden ver-
traglichen und sonstigen rechtlichen Beziehungen wird zugestimmt. 

2. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat den Oberbürgermeister 
zu ermächtigen und zu beauftragen, alle für die Vertragsanpassung mit Komm.ONE erfor-
derlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen und alle Maßnahmen und 
Handlungen durchzuführen, die zur Umsetzung der Ziffer 1 zweckmäßig sind. Hiervon ist 
insbesondere der Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages auf Basis der neuen Be-
nutzungsordnung von Komm.ONE erfasst. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 Keine direkten finanziellen Auswirkungen  
Einnahmen:  

 Keine direkten finanziellen Auswirkungen  
Finanzierung:  

 Keine direkten finanziellen Auswirkungen  

Folgekosten:  

  

 

 

Zusammenfassung der Begründung:   

Mit der Fusion der drei Zweckverbände KIVBF, KDRS und KIRU mit der Datenzentrale Ba-
den-Württemberg im Jahre 2018 sind die unterschiedlichen ausgestalteten vertrags- und 
sonstigen rechtlichen Beziehungen zwischen den einzelnen Zweckverbandsmitgliedern 
und den alten Zweckverbänden im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Komm.ONE 
übergegangen.  

Durch den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Rahmenvertrags zwischen der Stadt Hei-
delberg und der Komm.ONE wird die Basis der Zusammenarbeit vertraglich neu geregelt. 
Alle Mitglieder erhalten gleichlautende Rahmenverträge. Dies ist ein wichtiger Schritt im 
Rahmen der Fusion, um die Vereinheitlichung der Verträge, Entgelte und Produkte umset-
zen und in der Folge die regionalen Unterschiede aufheben zu können. 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 16.06.2021 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 24.06.2021 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Begründung:  

Mit der Fusion der drei Zweckverbände KIVBF, KDRS und KIRU mit der Datenzentrale Baden-
Württemberg im Jahre 2018 (siehe auch Drucksache 0081/2018/BV) sind die unterschiedlich ausge-
stalteten vertrags- und sonstigen rechtlichen Beziehungen zwischen den einzelnen Zweckver-
bandsmitgliedern und den alten Zweckverbänden im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf 
Komm.ONE übergegangen. Hieraus resultierte in der Übergangsphase die parallele Geltung von min-
destens drei unterschiedlichen Regelwerken und Rechtsbeziehungen zwischen Komm.ONE und den 
Kunden in Baden-Württemberg. 

Ziel der Fusion ist der Erhalt einer wettbewerbs- und zukunftsfähigen kommunalen IT in Baden-
Württemberg. In einer nun fast zweijährigen Übergangszeit wurden die bestehenden Regelwerke und 
Rechtsverhältnisse zwischen Komm.ONE und den ehemaligen getrennten Zweckverbandsmitglie-
dern fortgeführt sowie die Entgelte für die von den Kunden bezogenen Leistungen nach den damaligen 
Verbandsgebieten gesplittet, damit kein Verbandsmitglied durch die Fusion schlechter gestellt wur-
de. Nun sollen die bestehenden rechtlichen Beziehungen vereinheitlicht, zusammengeführt und auf 
einen einheitlichen Standard umgestellt werden. 

Zu diesem Zweck hat der Verwaltungsrat der Komm.ONE aufgrund seiner Ermächtigung im Gesetz 
über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung (ADVZG) in seiner Sitzung am 
23.12.2020 eine neue Benutzungsordnung als Satzung beschlossen, die das Benutzungsverhältnis 
zwischen den Kunden und Komm.ONE unter Einbeziehung von weiteren Regelwerken regelt, begrün-
det und ausgestaltet. 
Damit die weiteren, standardisierten Regelungen 
a) der Standard-Service Level-Katalog, 
b) der Produktkatalog,  
c) die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) 
in das Benutzungsverhältnis einbezogen werden können, sieht die Benutzungsordnung für die Be-
gründung des Benutzungsverhältnisses den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen (Rahmen-
)Vertrages vor. Dieser öffentlich-rechtliche (Rahmen-)Vertrag ist aufgrund der rechtlichen Vorgaben 
aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz einmalig schriftlich abzuschließen. Im Anschluss können die 
weiteren „Einzelaufträge“ nach den Regeln dieses öffentlich-rechtlichen (Rahmen-)Vertrages und 
der Benutzungsordnung – wie gewohnt - erteilt werden. 

Aus der Fusion heraus wurde der Auftrag an die Komm.ONE erteilt, die Produkt- und Entgeltharmoni-
sierung so durchzuführen, dass im Endergebnis folgende Aspekte sichergestellt sind: 
1. Im Verbandsgebiet der Komm.ONE (Anstalt des öffentlichen Rechtes) zahlen alle Mitglieder für glei-
che Produkte und Leistungen gleiche Entgelte. 
2. Die Entgeltmodelle sollen einer Positionierung der Komm.ONE als IT-Dienstleisterin am Markt nicht 
entgegenstehen. 
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3. Die Entgeltmodelle und Entgelte der jeweiligen Produkte sollen mittel- bis langfristig eine eigen-
ständige Refinanzierung ermöglichen. Das Gesamtergebnis mit Niederschlag im Komm.ONE Pro-
duktkatalog stellt insgesamt einen vertretbaren politischen und wirtschaftlichen Kompromiss dar, 
enthält keine Entgeltsteigerung im Vergleich zum Status quo 2019.  

Diese Ziele wurden aus Sicht der Stadt Heidelberg erreicht. Die Portfolio- und Entgeltharmonisierung 
führt bei uns nicht zu einer Kostensteigerung. 

Für die Umstellung der bestehenden Regelwerke auf den neuen einheitlichen Standard ist der einma-
lige schriftliche Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages durch den Oberbürgermeister erfor-
derlich. 

Die Verwaltung bittet um Zustimmung. 

Beteiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen 

Nicht erforderlich. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
nes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 

Nummer/n: 
(Codierung) 

+ / - 
berührt: Ziel/e: 

RK1 + 
Nachbarschaftliche und kooperative interkommunale Zusammenarbeit för-
dern 

  Begründung: 

  

Durch den Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der 
Komm.ONE wird eine dauerhafte wirtschaftliche Versorgung der Kommunen 
in Baden-Württemberg mit Leistungen der Informationstechnik gewährleis-
tet. 

 
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
Wolfgang Erichson 
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Anlagen zur Drucksache:  

Nummer: Bezeichnung  

01 Benutzungsordnung 
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